
05.07.2026  1/3

Bescheinigung in Steuersachen - Ausstellung (ehemals steuerliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung) 2 ............................................................................................. 

Voraussetzungen 2 ....................................................................................................................... 
Erforderliche Unterlagen 2 .......................................................................................................... 
Formulare 3 .................................................................................................................................... 
Gebühren 3 .................................................................................................................................... 
Rechtsgrundlagen 3 ..................................................................................................................... 
Weiterführende Informationen 3 ............................................................................................... 
Hinweise zur Zuständigkeit 3 ..................................................................................................... 



05.07.2026  2/3

Bescheinigung in Steuersachen - Ausstellung
(ehemals steuerliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung)
Die Bescheinigung in Steuersachen wird auf Antrag vom zuständigen
Finanzamt ausgestellt. Sie dient zur Vorlage bei Behörden und öffentlichen wie
privaten Auftraggebern.

Der Inhalt der Bescheinigung beschränkt sich auf die wertungsfreie Angabe
steuerlicher Fakten wie
• vorhandene Steuerrückstände,
• das Zahlungsverhalten oder
• die Erfüllung der Steuererklärungspflichten durch den Steuerpflichtigen.

Die Bescheinigung bezieht sich auf den aktuellen Sachstand zum
Ausstellungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Verhaltens des Antragstellers in
der Vergangenheit. Die Wertung des bescheinigten steuerlichen Verhaltens bleibt
demjenigen überlassen, dem der Steuerpflichtige diese vorlegt.

Die Bescheinigung wird ausschließlich dem Steuerpflichtigen oder einem
berechtigten Vertreter (z.B. Geschäftsführer, Vorstand) übersandt.

Die Ausstellung erfolgt in einer deutsch-englischen Fassung.

Hinweis zu den Gebühren

Wenn mit der Ausstellung ein überwiegend öffentliches Interesse verfolgt
wird (z. B. bei der Bewerbung um öffentliche Aufträge), kann diese Gebühr
nach Prüfung durch das Finanzamt ggf. entfallen. Hierfür ist bei
Antragstellung anzugeben für welchen Zweck die Bescheinigung ausgestellt
und wem sie vorgelegt werden soll. Fehlen derartige Angaben wird vom
Vorliegen einer Gebührenpflicht ausgegangen.
Wird mit der Ausstellung der Bescheinigung kein öffentliches Interesse
verfolgt oder wollen Sie nicht angeben, für welchen Zweck die Bescheinigung
ausgestellt werden soll, ist die Ausstellung der Bescheinigung
gebührenpflichtig. In diesem Fall ist die Gebühr bereits mit Antragstellung zu
überweisen. Ausführungen dazu, wie Sie Zahlung an das Finanzamt
vornehmen können, finden Sie unter "Weiterführende Informationen". In der
Überweisung sind die Steuernummer, für die die Bescheinigung auszustellen
ist, und das zuständige Finanzamt zu benennen. Als Zahlungsgrund geben
Sie bitte „Verwaltungsgebühren“ an.

Voraussetzungen
Keine Voraussetzungen erforderlich.

Erforderliche Unterlagen
Ausgefüllter Antrag
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Formulare
Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung in Steuersachen
(https://www.berlin.de/sen/finanzen/dokumentendownload/steuern/informatio
nen-fuer-steuerzahler-/steuerklassen/antrag-auf-erteilung-einer-
bescheinigung-in-steuersachen-2016.pdf)

Gebühren
17,90 Euro
Bitte Hinweise beachten (in der Leistungsbeschreibung)

Rechtsgrundlagen
Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 1, Nr. 4
(https://ao.bundesfinanzministerium.de/ao/2021/Abgabenordnung/Erster-Teil/
Erster-Abschnitt/Paragraf-1/inhalt.html#anchore78807d4-4f99-437b-
ae78-49232f425565)
Gesetz über Gebühren und Beiträge (GebBeitrG)
(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-GebBtrGBErahmen)
Verwaltungsgebührenordnung (VGebO)
(https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-VwGebOBE2009rahmen)

Weiterführende Informationen
Hinweise zu Zahlungen an das Finanzamt
(https://service.berlin.de/dienstleistung/326135/)

Hinweise zur Zuständigkeit
Zuständig ist das Finanzamt, bei dem Sie steuerlich geführt werden.
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